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Bebauungsplan Nr. 614 -Neumühl-
2. Änderung



a. In den festgesetzten Kerngebieten sind die nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO allgemein
zulässigen Vergnügungsstätten gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO nicht zulässig.

b. In den festgesetzten Kerngebieten sind folgende nach § 7 Abs. 2 BauNVO allgemein
zulässigen Nutzungen gemäß § 1 Abs. 5 i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO unzulässig:
· Bordelle und bordellartige Betriebe einschließlich der Wohnungsprostitution als Unterart von

Gewerbebetrieben gem. § 7 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO

· Erotikfachgeschäfte als Unterart von Einzelhandelsbetrieben gem. § 7 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO

Artenschutz
Im Falle einer Bebauung oder Umnutzung ist in den nachgeordneten Genehmigungsverfahren oder bei
sonstigen Maßnahmen unter Beteiligung der zuständigen Behörden zu prüfen, ob eine
artenschutzrechtliche Prüfung erforderlich ist.

Sanierungsgebiet abgeschlossen

Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan Nr. 614  -Neumühl- 2. ÄnderungStadt Duisburg

Entwurf der 2. Änderung in
lila Farbe:

Sie bezieht sich auf
Änderungen in den
textlichen Festsetzungen
sowie einen ergänzten
Hinweis zum Artenschutz.


